
Antrag an die Jahreshauptversammlung 

des Angelvereins Jever e.V. 

 

Antragsteller: 

Uwe Schiffer, Mitgliedsnummer 3270 

Jever, den 01.03.2026 

 

An den   

Vorstand des Angelvereins Jever e.V.   

z. Hd. des 1. Vorsitzenden 

per Email 

 

Betreff: Antrag auf Reduzierung des Mitgliedsbeitrags 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit stelle ich folgenden Antrag zur Beschlussfassung auf der ordentlichen 

Jahreshauptversammlung am 15.03.2026: 

 

Beschlussvorschlag 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Senioren wird ab dem Beitragsjahr 2026 von 

derzeit 80,00 € um 5,00 € auf 75,00 € reduziert. 

2. Die Mitgliedsbeiträge der übrigen Mitglieder werden ebenfalls um 5,00 € reduziert. 

3. Hiervon ausgenommen ist der Beitrag für die passive Mitgliedschaft 

4. Gleichzeitig wird die Erstellung einer Beitragsordnung beantragt, die durch die 

Mitgliederversammlung zu beschließen ist. 

Der Beschluss soll rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft treten, bzw. ab dem Beitragsjahr 

2026 (Geschäftsjahr) gelten. 

  



Begründung 

1. Verlagerung von Verwaltungstätigkeiten auf die Mitglieder 

In den vergangenen Jahren hat sich die Vereinsverwaltung zunehmend digitalisiert. 

Zahlreiche Verwaltungsaufgaben, die früher zentral durch den Vorstand erledigt wurden, 

werden nunmehr auf die Mitglieder übertragen. Dies betrifft insbesondere: 

- Verwaltung persönlicher Daten über das Mitgliederportal   

- Digitale Kommunikation über E-Mail 

- Selbständige Information über Vereinsaktivitäten 

- Eigenständige Online-Anmeldungen zu Veranstaltungen   

- Selbsteingabe der Fangstatistik   

Diese Verlagerung von Aufgaben reduziert den administrativen Aufwand des Vorstands 

erheblich und rechtfertigt eine Anpassung der Beitragshöhe. 

2. Einsparungen bei Erlaubniskarten 

Die Erstellung und Verteilung von Erlaubniskarten erfolgen ab diesem Jahr weitgehend 

digital. Dadurch entfallen Kosten für: 

- Druck und Material 

- Zeitaufwand für die Verteilung im Verein 

- Zeitaufwand für die Verteilung bei weiteren Ausgabestellen   

- Verwaltungsaufwand für Neuausstellungen bei Verlust   

Nach konservativer Schätzung ergeben sich hieraus jährliche Einsparungen von ca. 1.700 €. 

3. Wegfall schriftlicher Einladungen 

Durch die konsequente Umstellung auf elektronische Kommunikation entfallen die Kosten für 

schriftliche Einladungen zu Versammlungen und Veranstaltungen vollständig (vgl. 

Neufassung § 21 Abs. 6 des Entwurfs der Satzung). Dies umfasst: 

- Druck- und Papierkosten sowie Portokosten (bei 1.428 Mitgliedern ca. 1.800 € pro 

Versand)   

- Kosten für Rückläufer bei Adressänderungen   

- Kosten für Mitteilungen in der Presse (ca. 300 €)   

Bei durchschnittlich einer Hauptversammlung pro Jahr ergibt sich eine Ersparnis von ca. 

2.200 €. 

4. Begründung der Reduzierungshöhe / „Bearbeitungsgebühr“ 

Der Vorstand hat mit einer Nachricht auf Facebook (06.08.2025) und auf der Homepage 

(undatiert) angekündigt: 

„Zukünftig soll eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 € erhoben werden, sofern 

keine SEPA-Lastschrift (Bankeinzugsverfahren) für den Mitgliedsbeitrag vorliegt.  

Leider sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen, da der Verwaltungsaufwand 

durch ausbleibende Zahlungen inzwischen erheblich ist und dadurch unnötig viele 

Ressourcen bindet. Mit der SEPA-Lastschrift können wir den Verwaltungsaufwand 

deutlich reduzieren und die Vereinsarbeit effizienter gestalten. …“ 

 



Dabei ist zu bedenken, dass es Mitglieder gibt, die bereits seit Jahren ihre Beiträge in bar 

oder per Überweisung zahlen, ohne dass es jemals Probleme gab. 

Die Vorlage eines SEPA-Mandats ist zudem keine Garantie dafür, dass der Beitragseinzug 

gelingt, insbesondere wenn der Einzug nicht vorher angekündigt wird oder die Abbuchung – 

wie üblich – erst nach der Jahreshauptversammlung erfolgt, welche gemäß § 12 Abs. 3 der 

Satzung den Jahresbeitrag festsetzt. 

Damit ist deutlich, dass es sich bei den 10,00 € nicht um einen Mitgliedsbeitrag, sondern um 

eine (zusätzliche) Gebühr handelt. Der Begriff „Gebühr“ entspricht dabei nicht der 

Legaldefinition.  

Aus meiner Sicht wäre es sachgerechter, bei erteiltem SEPA-Mandat den eigentlichen 

Beitrag um diese 10,00 € für alle Mitglieder zu reduzieren, anstatt eine zusätzliche 

Bearbeitungsgebühr einzuführen. 

Andernfalls halte ich diese „Bearbeitungsgebühr“ für diskriminierend gegenüber denjenigen 

Mitgliedern, die aus persönlichen Gründen kein SEPA-Mandat erteilen möchten. 

Da diese Gebühr bislang nicht gemäß § 12 der Satzung durch die Mitgliederversammlung 

festgesetzt wurde und auch im Vergleich zwischen der geltenden Satzung und dem 

Satzungsentwurf nicht enthalten ist, gehe ich davon aus, dass der Vorstand von dieser 

Maßnahme Abstand genommen hat. 

5. Finanzielle Gesamtbetrachtung 

Die vorgenannten Maßnahmen führen zu folgenden geschätzten jährlichen Einsparungen: 

Einsparungsposition Betrag (€) 

Verlagerung von Verwaltungstätigkeiten 1.800,00 

Einsparungen bei Erlaubniskarten 1.700,00 

Wegfall schriftlicher Einladungen / Presse 2.200,00 

Gesamteinsparung 5.700,00 

Diese Einsparungen machen eine Entlastung der Mitglieder durch eine Reduzierung der 

Beiträge in Höhe von 5,00 € pro Jahr aus meiner Sicht finanziell vertretbar. 

Insbesondere da ein Teil der Mitglieder Betragsfrei sind. 

Erstellung einer Beitragsordnung 

Es wird gleichzeitig beantragt, eine Beitragsordnung zu erstellen, in der insbesondere 

Beitragshöhen, Fälligkeit, mögliche Ermäßigungen sowie Zahlungswege geregelt werden,  

Hier sollten auch über Beitragsermäßigungen für soziale Härtefälle, Aufgeteilte Fälligkeiten ( 

2 / 4 Raten je Jahr) bedacht werden. 

Diese Beitragsordnung durch die Mitgliederversammlung beschließen zu lassen.  

 

Schlussfolgerung 

Die Digitalisierung und Modernisierung der Vereinsarbeit hat zu erheblichen 

Kosteneinsparungen geführt. Diese Einsparungen sollten an die Mitglieder weitergegeben 

werden, um die Attraktivität der Mitgliedschaft zu erhöhen und gleichzeitig die finanzielle 

Solidität des Vereins zu gewährleisten. 

 

Ich bitte um Aufnahme dieses Antrags in die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 

und um Unterstützung meines Vorschlags. 



 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Uwe Schiffer 




